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Unser Unternehmen: 
 

2. 
 
 
 
als Mitglied des Steuerberaterverbandes Westfalen-Lippe e.V.    (Nr.: 
nimmt an der Matrixzertifizierung des Sterberaterverbandes teil. 
 
Die Teilnahme an der Matrixzertifizierung sowie alle damit verbundenen Pflichten wurde gemäß 
Verpflichtungserklärung vom: bestätigt. 
 
Im Zuge dieser Verbands- Matrixzertifizierung wird für unsere Organisation ein 
Qualitätsmanagementsystem aufgebaut, eingeführt und aufrecht erhalten. Das 
Qualitätsmanagementsystem, welches auf unsere Organisation angepasst ist, beschränkt sich 
auf  folgenden Geltungsbereich: 
 
Alle steuerberatenden und damit verbundenen Tätigkeiten des Berufsstandes nach  (§74 
Abs.2 StBerG) die nach vorgegebener Gebührenordnung abzurechnen sind 
(Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Steuererklärung, Bescheid-
prüfung, Steuergestaltungsberatung, Steuerrechts, -durchsetzungs, -abwehrberatung). 
Alle betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen als vereinbare Tätigkeit. 
 
Mit diesem Qualitätsmanagementsystem werden alle Qualitätsgrundsätze, die der Erfüllung 
unserer Mandantenforderungen für den festgelegten Geltungsbereich dienlich sind, 
dokumentiert. Gesetzliche Vorschriften und Regeln sowie einschlägige Normen und Richtlinien, 
insbesondere die Vorgaben der Matrixzertifizierung, sind dabei berücksichtigt. 
 
Das Qualitätsmanagementsystem ist prozessorientiert gemäß DIN EN ISO 9001:2000 
beschrieben und dargelegt. Normenforderungen die in unserer Organisation keine Anwendung 
finden, sind definiert und ausgeschlossen. 
 
Ferner dient diese Qualitätsmanagement- Dokumentation als verbindliche Vorgabe für alle 
Mitarbeiter unserer Organisation, die am Leistungserfüllungsprozess beteiligt sind. 
 
Durch unsere Qualitätspolitik wollen wir unseren Mandanten dahingehend nachweisen, dass wir 
die Anforderungen die an uns gestellt werden auf qualitativ hochwertigem Niveau erfüllen 
werden. Durch einheitliche Qualitätsstandards innerhalb des Berufsstandes der Steuerberater 
wollen wir zum Nutzen unserer Mandanten eine einheitliche Qualitätspolitik innerhalb des 
Verbandes anstreben und umsetzen. 
 
Das Qualitätsmanagementsystem unserer Organisation wird mit dieser Erklärung freigegeben 
und in Kraft gesetzt. 
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